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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

DES

REGIERUNGsRATEs DES KANTONS SOL0THuRN
VOM

5. März 1948. Nr. 1353,

1. Die Einwobi~erg~rneinde Biez~wi1 hat über das im Auftrage
des Bau-Departementes ausgearbeitete Projekt für den dortigen Kantons—
strassenausbau das Baup1anverfa~iren durchgefW~rt.

Gemäss Publikation im Anze.iger für ~.as Oberamt Bucheggberg—
lCriegstetten erfolgte die ~5ffentlieia~ Planauflage in der Zeit vom
22. Oktober bis 21. November 1947. D•ie innert nützlicher Frist einge
gangenen vier Einsprachen sind vom Einwehnergemeinderat anlässlich der
Sitzung vom 12. Dezember 1947 mit den Einsprechern auf gütlichem Wege
erledigt worden. Das kantonale Tiefbauamt hat laiezu seine Zustimmung
erklärt. Die E‘inwokinergemeindeversarnmlung genehmigte in der Folge den
Plan am 29. Dezember 1947. Gegen diesen Gemeindelbeschluss sind keine
Einsprachen eingegangen.

Das als Bebauungsplan aufgelegte Strassenprojekt enthält
die Strassen— und Baulinien läsg~ der kantonsstrasse. Das durch das
Baugesetz vorgesch~riehen~e Publikationsverfahren wurde eingehalten.
Der Plan karin deshalb genehmigt werden.

II. Es wird
b~s~chløssen:

Dem von der E.inwo~er~me.ind.~versainmluri~yon Biezwil am 29.
Dezember 1947 beschlossenen B~bau~~s~an längs ~er ~io~‘tig~;n Kantons~
strasse wird die Ge~e.~i~g artefIL

‚~p~S taa,~s~. s, e ibe~r:

Bau—Departement (3).
Kantonales Tiefbauamt (3), mit Akten und je 1 genebmi~;tem

Plan 1:500 und. 1:1000.
Hochbauamt.
Kreisbauamt 1, Solothurn.
~rnannamt der Einwohnergemeinde Biezwil, mit je 1 genehmigtem

Plan 1:500 und 1:1000.
.Amtsblatt (nur Dispositiv).
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